
gekanntmachung

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Boostedt für das Haushaltsiahr 2026

Aufgrund des I 77 der Gemeindeordnung sowie 5 25 Grundsteuergesetz und $ 16 Gewerbe-

steuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 1'5.12.2025

folgende Hausha ltssatzung erlassen :

9r
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.imE bni n mit

2. im Finan n mit

einem Ja hresfehlbetrag von

einem Jahresüberschuss von

einem Gesambetrag der Aufwendungen auf
einem Gesamtbetrag der Erträge auf

einem Jahresergebnis unter lnanspruchnahme der

Ausgleichsrücklage 348.d00 EUR

einer lnanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach $ 26

Absatz L satz 2 GemHVO zum Haushalsausgleich O EUR

O EU'R

348.800 EUR

13.902.600 EUR

14.251.400 EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungeh aus laufender

Verwa ltu ngstätigkeit a uf 13.6L8.300 EUR

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der

lnvestitionstätigkeit und der Fina nzierungstätigkeit auf 3.797.000 EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der

lnvestitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.411.700 EUR

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf L2.661..800 EUR

festgesetzt.



52
Es werden
L

53
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach 5 25 Grundsteuergesetz und $ 16 Gewerbesteuergesetz

wie fo

9a
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung

nach 5 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

Boostedt, den 22.L2.2O25 gez. König

Bürgermeister(L.S)

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Boostedt für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit
gem. S 4 GO für Schleswig- Holstein öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan liegt nach Ablauf

der Bekanntmachungsfrist während der Dienstzeiten in der Amtsverwaltung Boostedt-Rickling,
Twiete 9, Zimmer 2.8,24598 Boostedt, zu jedermanns Einsichtnahme aus.
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die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 23,74 Stellen
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf O EUR

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf O EUR

der Gesamtbetrag der Kredite für lnvestitionen und

lnvestitionsförderu ngsmaßna h men auf O EUR

1. Grundsteuer

2. Gewerbesteuer 350 v.H.

b für die Grundstücke ndsteuer 402 v.H

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer 264v.Ha

Boostedt, den 22.1 2.2025
to
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